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Grundlagen12 

1.1 Rahmenbedingungen         

Interessierte Eltern können sich an den Schulstandorten und Stufen zu Elternforen 

zusammenschliessen, die im Rahmen der Elternmitwirkung an den Schulen Hitzkirch tätig 

werden. Die Zusammenarbeit mit der Schule erfolgt über die jeweiligen Schulleitungen, bei 

Projekten über dafür bestimmte Lehrpersonen und auf übergeordneter Ebene über das 

Rektorat. Die Elternforen vertreten die Eltern als Ganzes jedoch keine Einzelinteressen.   

Die Richtlinien Elternmitwirkung sind für die Elternforen der Schulen Hitzkirch verbindlich, 

deren Umsetzung kann an den einzelnen Standorten und Stufen bedürfnisgerecht geregelt 

werden. Diese Regelungen sind schriftlich festzuhalten und können auf Beschluss der 

Mitglieder geändert oder angepasst werden.3 Allfällige Projekte, Angebote und 

Elternweiterbildungen werden mit der Schulagenda sowie allen anderen Elternforen der 

Schulen Hitzkirch abgestimmt. 

Die Elternforen stehen allen Eltern mit an den Schulen Hitzkirch schulpflichtigen Kindern 

offen4, sie sind politisch und konfessionell neutral.  

1.2 Rechtliche Grundlagen 

Die Elternmitwirkung stützt sich auf nachfolgende, rechtliche Grundlagen 

• SLR 400a Gesetz über die Volksschulbildung (VBG) Abschnitt 5 §19 Abs.4:  

Der Regierungsrat regelt die allgemeinen, die Bildungskommission5 die örtlichen 

Mitwirkungsrechte in Reglementen 

• Schulreglement der Gemeinde Hitzkirch Abschnitt IV Art.5 Abs.3: 

[…] der Gemeinderat […] räumt der Elternmitwirkung eine angemessene Mitsprache ein. 

• Schulreglement der Gemeinde Hitzkirch Abschnitt VIII Art.17 Abs.1: 

Die Erziehungsberechtigten können im Rahmen der Elternmitwirkung bei der Gestaltung der 

Schule mitwirken. 

• Schulverordnung der Gemeinde Hitzkirch Abschnitt II Art.4 Abs. 1: 

Die Erziehungsberechtigten sind, wenn möglich, durch Kommissionsmitglieder [der 

Bildungskommission] mit präsidialen Aufgaben in einer Elternmitwirkung, vertreten.   

 
1 Eltern bezieht sich auf Eltern und Erziehungsberechtigte, SchülerInnen auf Schüler und Schülerinnen. 
2 Alle Bezeichnungen sind genderneutral. 
3 Änderungen werden dem Rektorat zur Kenntnis gebracht. 
4 Im Ausnahmefall kann die Mitgliedschaft für das Präsidium um maximal zwei Jahre verlängert werden. 
5 Bildungskommission hier mit Entscheidungsbefugnis, sinngemäss Hitzkirch: Gemeinderat 
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2 Ziele 

Die Elternforen 

• unterstützen eine vertrauensvolle Zusammenarbeit zwischen Eltern und Schule. 

• befassen sich mit Themenbereichen, welche das Leben mit und von schulpflichtigen 

Kindern betreffen. 

• engagieren sich in den Bereichen Elternweiterbildung, Schulkultur, 

Freizeitaktivitäten für Schulkinder und Entlastung der LP. 

• fördern die gegenseitige offene und transparente Kommunikation und den 

Erfahrungsaustausch zum Wohle der SchülerInnen. 

• stützen Integrationsmassnahmen und den kulturellen Austausch. 

3  Organisation 

3.1 Mitgliedschaft 

• Eine Mitgliedschaft ist freiwillig und kostenfrei. 

• In einem Elternforum müssen Eltern aus mindestens zwei Schulklassen vertreten 

sein. 

• Nach Möglichkeit sollten alle Stufen und Klassen vertreten sein. 

• Ein Elternforum hat mindestens 5 Mitglieder. 

• Werden die Mitglieder eines Elternforums durch Wahl als Klassenvertretung 

bestimmt, üben sie die Funktion eines Klassendelegierten aus. 

• Klassendelegierte vertreten die Interessen der Eltern einer Klasse. 

3.2 Organisation 

Das Elternforum organisiert sich selbst. Die Mitglieder wählen aus ihrer Mitte einen 

Vorstand für eine befristete Zeit.  Eine Wiederwahl ist möglich. 

Der Vorstand hat mindestens 3 und maximal 7 Mitglieder. Nachfolgende Funktionen 

müssen wahrgenommen werden: 

Präsident Aktuar 

Vizepräsident Kassier 

Projektbetreuung 6 Kommunikationsverantwortlicher 

 

 
6 Projekte inkl. Elternweiterbildungen, Anlässe, Angebote etc. 
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3.2.1 Sitzungen 

• Es finden mindestens drei Sitzungen im laufenden Schuljahr statt. 

• Der Vorstand lädt im Voraus die Mitglieder ein. Zur Einladung gehört eine 

Traktandenliste.  

• Es wird ein Beschlussprotokoll geführt, dies wird allen Mitgliedern, der Schulleitung 

und dem Rektorat zur Kenntnis gebracht. Der Gemeinderat Ressort Bildung kann 

Einsicht nehmen. Das Beschlussprotokoll enthält Angaben zu den Teilnehmenden, 

Beschlüssen und Informationen. Es wird dem Sekretariat der Schulen Hitzkirch für 

eine elektronische Archivierung zugestellt. 

• Alle Mitglieder sind stimmberechtigt. Es gilt der Mehrheitsentscheid der anwesenden 

Mitglieder. Bei Stimmengleichheit hat das Präsidium den Stichentscheid. 

• Die Schulleitung des Standortes oder der Stufe nimmt in beratender Funktion an den 

Sitzungen teil.  

• Zu den Sitzungen können traktandenspezifisch weitere Personen und auch Dritte 

eingeladen werden. 

• Wenn sinnvoll, bietet die Schulleitung in Absprache mit dem Vorstand Lehrpersonen 

auf. Sie regelt die Aufwandsentschädigung. 

 

3.2.2 Organigramm / Dienstwege 

 

 

  

 

 

 

 

4 Aufgaben, Rechte und Pflichten 

4.1 Aufgaben 

Das Elternforum 

• befasst sich mit Themenbereichen, welche das Leben im Schulhaus und auf dem 

Schulweg betreffen. 

• kann Angebote für SchülerInnen organisieren (u.a. Ferienpass, Nachhilfebörse). 

Lehrpersonen 

Erziehungsberechtigte 

Schulleitung 

Elternforum 

Austausch, Ideen, Beratung, "Echoraum" 
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• bietet Elternweiterbildungen an. 

• lanciert in Absprache mit der Schule eigene Projekte. 

• regt Eltern- und Schulanlässe an und hilft bei deren Organisation mit (z.B. 

Diskussionen, Referate, Informationsveranstaltungen zu aktuellen Themen …).  

• hilft bei Bedarf bei Projekten der Schule mit. 

 

4.2 Rechte 

Das Elternforum 

• beantragt und verwaltet einen Budgetkredit. 

• kann zu schulrelevanten Themen Stellung nehmen. 

• kann Anträge zu Hdn des Gemeinderates stellen. 

 

4.3 Pflichten 

Das Elternforum 

• verfolgt und unterstützt keine Einzelinteressen. 

• wahrt die Integrität der schulischen Mitarbeitenden. 

• untersteht unter Wahrung des Persönlichkeitsschutzes der Schweigepflicht. 

• hält den Dienstweg ein und weist allfällig andere Eltern darauf hin. 

• pflegt mit allen Beteiligten eine offene und transparente Gesprächskultur. 

• leitet Vorschläge, Anliegen und Ideen der Eltern an die Schulleitung weiter. 

• trägt die Schulhauskultur mit und fördert sie. 

4.4 Abgrenzungen 

Das Elternforum 

• hat keinen Einfluss auf die Kompetenzen der Schulleitung (z.B. Personalführung, 

Klassenzuteilung, Stundenplan) oder die der Lehrpersonen. 

• hat keine Aufgabe bei der Vermittlung in Konflikten zwischen Erziehungsberechtigten 

und Vertretern der Schule. 

• hat keine Aufsichts- und Kontrollfunktion, weder berät sie über die einzelnen 

Lehrpersonen noch beurteilt sie deren Methoden oder Inhalte des Unterrichts. 
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5 Finanzen und Infrastruktur 

5.1 Finanzen 

• Der Vorstand beantragt auf Anfrage fristgerecht einen Budgetbetrag für das Folgejahr 

über das Rektorat. 

• Der Vorstand ist für die Einhaltung des bewilligten Budgets verantwortlich. 

• Porti und Kopierkosten werden mit einem Kostendach von CHF 500.00/Elternforum 

im Bereich Bildung budgetiert und übernommen. 

• Die Mitarbeit von Mitgliedern in den Elternforen oder bei Projekten, Anlässen etc. 

erfolgt ohne finanzielle Entschädigung. Die aufgewendete Zeit kann im 

schweizerischen Sozialzeitausweis ausgewiesen werden. 

• Das Präsidium der Elternforen ist gemäss den Vertragsregelungen kraft seines Amtes 

Vertragspartner der Interessengemeinschaft Schulen Hitzkirch, die u.a. freiwillige 

Elternbeiträge verwaltet. 

5.2 Infrastruktur 

Die Schulen Hitzkirch stellen den Elternforen die Räume und Infrastruktur kostenfrei zur 

Verfügung. Raumbelegungsanfragen werden bei der Schulverwaltung/Sekretariat gestellt. 

Der Unterricht und schulische Anlässe haben Vorrang. 

6 Kommunikation 

• Die Elternforen stellen sich an einem Elternabend (Kindergarten, Stufe7) in 

Absprache mit der Klassenlehrperson in einem kleinen Rahmen in geeigneter Art kurz 

vor (Kurzinformation oder Abgabe Informationsflyer). 

• Neueintritte unter dem Schuljahr werden dem Vorstand des betreffenden 

Elternforums gemeldet. 

• Die Richtlinien Elternmitwirkung Schulen Hitzkirch mit dem Anhang der standort- und 

stufenspezifischen Regelungen werden allen Eltern neuer SchülerInnen durch die 

Elternforen auf Wunsch zugestellt. 

• Die Elternforen orientieren die Öffentlichkeit regelmässig zu ihren Vorhaben und 

Aktivitäten. 

• Die Elternforen können Texte zu ihrer Arbeit, Informationshinweise zu 

Veranstaltungen etc. auf den Schulseiten der Gemeindeinformation veröffentlichen. 

Die Beiträge werden dem Rektorat zugestellt. 

• Die Elternforen unterhalten eine eigene homepage oder sind an die homepage der 

Schulen Hitzkirch angeschlossen. Die Informationen im Web sind aktuell zu halten. 
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7 Inkraftsetzung 

Die vorliegenden Richtlinien treten auf den 1. Februar 2020 in Kraft. Sie ersetzen alle 

entsprechenden Dokumente der aktiven oder inaktiven Elternmitwirkungen der Schulen 

Hitzkirch. 

 

Verteiler: 

Lehrpersonen via sharepoint 

Mitglieder der Elternforen 

Gemeinderat 
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Anhang I Regelungen Elternmitwirkung Primarschule Hitzkirch 

1. Name und Anschrift 

Die Elternmitwirkung Primarschule am Standort Hitzkirch heisst ElternForum Hitzkirch 

(EF) und hat nachfolgende Postadresse, wenn kein Postversand direkt an ein Vorstands-

mitglied erfolgt: 

 

Schulen Hitzkirch 

ElternForum Hitzkirch 

Aargauerstr. 11  

6285 Hitzkirch 

 

Das ElternForum Hitzkirch tritt nach aussen mit 

nebenstehendem Logo auf. 

 

2. Regelungen ElternForum Hitzkirch 

2.1 Mitglieder 

Die Mitgliedschaft im ElternForum Hitzkirch wird durch Anfrage und Zusage gewonnen. Sie 

steht allen Eltern von SchülerInnen der Primarschule Hitzkirch offen. 

Aktive Mitglieder nehmen mindestens 3x pro Jahr an einer Mitgliederversammlung teil. Es 

besteht auch die Möglichkeit, sich in einer Arbeitsgruppe temporär zu engagieren. Alle 

Mitglieder können an vom ElternForum organisierten Veranstaltungen teilnehmen. 

2.2 Vorstand 

Der Vorstand wird aus freiwilligen Meldungen besetzt und konstituiert sich selbst. 

2.3 Weitere Aufgaben 

2.3.1 Ferienpass 

Das ElternForum Hitzkirch organisiert mit Unterstützung Dritter einen Ferienpass. Er ist für 

alle Primarschulkinder der Schulen Hitzkirch offen und soll einmal im Jahr angeboten 

werden. In Ausnahmefällen können auch weitere Kinder teilnehmen. Die Kinder aus Hitzkirch 
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haben bei begrenzter Platzzahl Vorrang. Nach Möglichkeit kann jedes angemeldete Kind 

mindestens an einem Angebot teilnehmen. Falls sinnvoll wird mit den schul- und 

familienergänzenden Tagesstrukturen zusammengearbeitet. Das Programm soll vielseitig 

sein und ein breites Interessenfeld für verschiedene Altersstufen abdecken. Die 

Programmangebote werden durch Mitglieder des ElternForums oder durch Dritte geführt. 

Jedwede Haftung durch das ElternForum, die Schule oder die Gemeinde Hitzkirch ist 

ausgeschlossen. Bei Angeboten, die bei Betrieben7 durchgeführt werden, sind allfällige 

Versicherungsfragen zwischen und den Eltern und dem Betrieb zu regeln.8 Das ElternForum 

setzt ein Kursgeld fest. Auf der Homepage des ElternForums werden Detailinformationen 

veröffentlicht. 

2.3.2 Nachhilfebörse 

Die Nachhilfebörse soll eine Möglichkeit darstellen, einen schnelleren und besseren Kontakt 

zwischen nachhilfesuchendem Schüler und nachhilfegebender Person herzustellen. 

Das ElternForum legt dazu eine Kartei mit denjenigen Personen an, die Nachhilfe geben 

wollen. Das ElternForum überprüft keine Personendaten. Die Kartei ist auf der Homepage 

zugänglich. 

Auf diese Kartei kann ein Schüler oder nachhilfesuchende Eltern, direkt zugreifen und 

selbstständig über Telefon oder E-Mail Kontakt mit dem Anbieter aufnehmen. Die 

Nachhilfestunde findet in der Regel beim Nachhilfenehmer statt. Auf Qualität, Zeiten, Inhalte 

und die Bezahlung der Nachhilfe nimmt das ElternForum keinen Einfluss. Diese Bedingungen 

werden privat ausgemacht. Jedwede Haftung durch das ElternForum, die Schule oder die 

Gemeinde Hitzkirch ist ausgeschlossen. 

2.3.3 Weitere Aktivitäten 

Das Elternforum kann als Ganzes oder durch beauftragte Mitglieder weitere Veranstaltungen 

oder Aktivitäten organisieren oder sich an schulischen Anlässen beteiligen. 

 
7 Zum Beispiel Kletterhalle, Ponyhof u.Ä. 
8 Einzelpersonen, die Angebote mit ihren eigenen oder fremden Tieren durchführen, müssen 
vorgängig die Haftungsfragen mit ihrer persönlichen Haftpflichtversicherung geklärt haben. 
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Anhang II Regelungen Elternmitwirkung Primarschule Gelfingen 

Ergänzend zu den Richtlinien gelten die nachfolgenden, orts- oder stufenspezifischen 

Regelungen. 

3. Name und Anschrift 

Die Elternmitwirkung am Standort Gelfingen fungiert unter dem Namen «Elternforum 

Gelfingen» mit nachfolgender Postadresse und diesem Logo 

 

Schulen Hitzkirch 

Elternforum Gelfingen 

Aargauerstr. 11 

6285 Hitzkirch 

3.1 Mitgliedschaft 

Neue Mitglieder sollen per persönlicher Ansprache gewonnen werden. Ziel ist es, dass alle 

Klassen vertreten sind, sowie möglichst Eltern aus allen Ortsquartieren mit einem 

ausgewogenen Männer- und Frauenanteil. 

Die Mitgliedschaft erlischt mit dem Austritt des Kindes aus der Primarschule. 

3.2 Wiederkehrende Aktivitäten 

1Anlässe für Kinder 

Einmal im Jahr wird ein Anlass für Kinder oder für Kinder und deren Eltern durchgeführt. 

Die Anlässe haben einen Bezug zum Schuljahresmotto und sind in aller Regel kostenfrei. 

Die Anlässe stehen für alle Kinder offen, u.U. gibt es eine Altersbeschränkung. 

 

2Tag der aufgeschlossenen Volksschule (TdgV) 

Am kantonalen TdgV bietet das Elternforum ein Elternkaffee sowie eine Kinderbetreuung an. 

 

3Chilbi 

Wenn in Gelfingen eine Chilbi stattfindet, beteiligt sich das Elternforum mit einem Stand. 

Die Ziele der Teilnahme sind die Präsenz des Elternforums und auch, Einnahmen zu 

generieren mit denen die obengenannten Anlässe (Pkte 1 und 2) finanziert werden können. 
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4Weitere Aktivitäten 

Das Elternforum beteiligt sich nach Möglichkeit und Bedarf an schulischen Anlässen. 

3.3 Finanzen 

Das Elternforum führt ein Kassenbuch mit einer einfachen Einnahmen- und Ausgaben-

rechnung. 

Ein Teil der Einnahmen muss für Anlässe und Aktivitäten gemäss 7.3. Punkt 1 und 2 

eingesetzt werden. Über Ausgaben beschliessen die Mitglieder. 

 


